
 

 

Voraussetzungen für Ferienhelfer/innen 

 

 Vollendung des 18. Lebensjahres 

 Erweitertes polizeiliches Führungszeugnis 

 Betriebliche Gesundheitsüberprüfung  

 Vorerfahrung (Gruppenleiter, Betreuer bei Freizeiten, Übungsleiter…) und/oder 

Ausbildung(Ausbildungswunsch) in päd. oder pflegerischen Berufen 

 Teamfähigkeit, Engagement, Selbstbewusstsein und Motivation im Umgang mit 

Kindern u. Jugendlichen 

 Sicheres freundliches Auftreten gegenüber Bürgern 

 Vollständige Impfungen gegen Masern  

 Für die Außenstellen Auto Führerschein  

 Teilnahme an einer Einführungsschulung 

 

Möglich ist eine Einstellung von mindestens einer kompletten Woche bis höchstens 4 

Wochen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


